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1. Einleitung 

1.1 Die Ehrenmitgliedschaft stellt eine besondere Auszeichnung dar. 

1.2 Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, welche sich um die Familiengar-
tenbewegung in der Schweiz in ausserordentlicher Weise verdient gemacht haben. 

1.3 Die Ernennung zum Ehrenpräsident wird abtretenden Präsidenten zu Teil, welche sich 
in ausserordentlicher Weise für die Entwicklung der Familiengartenbewegung verdient 
gemacht haben. Der Titel verpflichtet zu keinen Mandatsfunktionen im SFGV. 

2. Allgemein 

2.1 Grundlagen: 

 Statuten Art. 3.4 Ehrungen 

 Geschäfts- und Zuständigkeitsordnung (GZO) Art. 5.4 Treffen der Ehrenmitglieder 

3. Vorgang 

3.1 Richtlinien 

 Als Ehrenmitglieder kommen in Frage: 

− Verbandsmitglieder 

− Vorstandsmitglieder von Sektionen und Vereinen 

− Mitglieder der GL und des VV 

 Diese Personen sollten zum Zeitpunkt der Nominierung eine aktive Beziehung zum 
SFGV pflegen. 

3.2 Antrag 

 Anträge sind schriftlich begründet über den zuständigen Regionalvertreter an die GL 
einzureichen. Der VV entscheidet zuhanden der DV über eine Annahme. Werden An-
träge vom VV zurückgewiesen, ist dem Antragsteller die Ablehnung zu begründen. 

 Der Entscheid des VV ist endgültig. 

3.3 Ernennung 

 Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt an der DV. Der Ernannte kann zwischen 
einem Geschenk oder einem Geschenkgutschein wählen. 

4. Administration 

 Das SFGV-Sekretariat führt ein Verzeichnis der Ehrenmitglieder. 

 Alle Ehrenmitglieder werden vom SFGV zum Ehrenmitgliedertreffen eingeladen, welches 
alle 2 Jahre stattfindet. 


